
Naturschutzrecht in der Praxis

Mittwoch, 23. März 2022
Seminar- und Veranstaltungszentrum CATAMARAN 

1020 Wien | Johann-Böhm-Platz 1

Ich melde mich verbindlich zu folgender Veranstaltung an:
Naturschutzrecht in der Praxis  
23. März 2022 | CATAMARAN | 1020 Wien, Johann-Böhm-Platz 1 

Vor- und Zuname (mit Titel):  ..........................................................................................................................................................................

Dienststelle, Firma, Organisation:  .................................................................................................................................................................

Adresse:  ................................................................................................................................................................................................................
(bzw. Firmenstempel)

Telefon/Fax:  .........................................................................................................................................................................................................

Rechnungsadresse (falls abweichend): .................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

E-Mail: .............................................................................................................................................................................................................

Zutreffendes bitte ankreuzen!

ü   Ich nehme physisch am Seminar teil                

   ÖWAV-Mitglied         Studierende/r (Inskriptionsbestätigung)

   DWA- bzw. VSA-Mitglied (Mitglieder der DWA (D) und des VSA (CH) erhalten Mitgliederkonditionen

Die Überweisung nehme ich nach Erhalt der Rechnung vor (Kennwort „22742“).

  Ich willige ein, dass meine Kontaktdaten im Falle des Auftretens eines Covid-19-Falles bei der Veranstaltung an die zuständigen  
 Behörden zum Zwecke des Contact-Tracing (Rückverfolgung von Infektionsketten) weitergegeben werden.

Mit der Anmeldung akzeptieren wir die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der GWAW und bestätigen deren Kenntnis. Die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen der GWAW können unter http://www.oewav.at/service/agb eingesehen werden.

Ich nehme zur Kenntnis, dass die in meiner Anmeldung/Bestellung enthaltenen personenbezogenen Daten vom ÖWAV und der 
GWAW zu Informationszwecken für Seminare, Kurse, Regelwerke und sonstige Veranstaltungen sowie für die Versendung der News-
letter verarbeitet werden dürfen. Diese Weiterverwendung der Daten erfolgt aufgrund des überwiegenden berechtigten Interesses 
des ÖWAV und der GWAW, Informationen über Fachveranstaltungen oder sonstige fachliche Informationen an potentiell Interessier-
te auszusenden, zu denen bereits ein Kontakt im Rahmen ähnlicher fachlicher Tätigkeiten bestand. Die Daten werden entsprechend 
den Vorgaben des DSG 2000 idgF bzw. der Datenschutzgrundverordnung verarbeitet.

Datum:     Unterschrift: 
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Bitte melden Sie sich bis spätestens 14. März 2022 an, danach sind Anmeldungen auf Anfrage möglich.  
Anmeldungen werden nur schriftlich entgegengenommen und sind verbindlich! Im Fall einer Stornierung 
 geben Sie diese bitte schriftlich bekannt. Bei Stornierungen nach dem 14. März 2022 werden 30 % des Seminarbei-
trags einbehalten. Bei Absage am Veranstaltungstag selbst bzw. bei Nichterscheinen ohne Abmeldung muss der volle 
Seminarbeitrag in Rechnung gestellt werden. Die Nennung einer Ersatzperson ist möglich.

COVID-19-Hinweis: Bei der Durchführung von ÖWAV-Veranstaltungen werden die jeweils geltenden rechtlichen Vorgaben 
und Sicherheitsmaßnahmen als Mindeststandard zur Anwendung gebracht. Darüber hinaus behält sich der ÖWAV vor, 
strengere Vorgaben festzulegen. 
Aktuelle Informationen finden Sie unter: www.oewav.at/info_kurse_seminare
Die Informationen zum organisatorischen Ablauf bzw. zu den jeweils gültigen Covid-Maßnahmen erhalten Sie zeitgerecht 
vorab. Der Veranstalter behält sich vor, das Seminar gegebenenfalls als Webinar abzuhalten (Die Anmeldungen bleiben in 
diesem Fall aufrecht und verbindlich). Da aufgrund etwaiger Covid-19-Vorgaben die Anzahl der physischen TeilnehmerIn-
nen ggf. limitiert ist, empfehlen wir eine frühzeitige Anmeldung.

Seminarbeitrag (inkl. Vortragsunterlagen, Pausenerfrischungen)
ÖWAV-Mitglieder Mitglieder der Mitveranstalter*:   €  250,– (+ 20 % USt.)
*Österreichischer Gemeindebund bzw. Städtebund, VOEB
Nichtmitglieder:       €  420,– (+ 20 % USt.)
Tarif für Studierende (bis max. 27 Jahre, Inskriptionsbestätigung)  €     50,– (+ 20 % USt.)

Veranstalter: Gesellschaft für Wasser- und Abfallwirtschaft GmbH (eine Tochtergesellschaft des Österreichischen 
Wasser- und Abfallwirtschaftsverbandes), 1010 Wien, Marc-Aurel-Straße 5, Tel. +43-1-535 57 20 
Kontakt & Anmeldung: Martin Waschak, Tel. +43-1-535 57 20-75, E-Mail: waschak@oewav.at

https://www.oewav.at/info_kurse_seminare


Programm

09.30 – 10.00 Registrierung und Begrüßungskaffee

10.00 – 10.20 Begrüßung und Eröffnung
Mag. Martin NIEDERHUBER, Niederhuber & Partner Rechtsanwälte GmbH /
Mitglied des ÖWAV-Vorstandes

Block 1 Aktuelle Rechtsprechung, Öffentlichkeitsbeteiligung und Klimaschutz
Moderation: Mag. Paul REICHEl, Niederhuber & Partner Rechtsanwälte GmbH

10.20 – 10.50 Aktuelle Rechtsprechung des VwGH und der Verwaltungsgerichte   
Dr. Julia GRAUPNER, landesverwaltungsgericht Salzburg

10.50 – 11.20 Öffentlichkeitsbeteiligung in Naturschutzverfahren – aktueller Stand und 
Ausblick     
Univ.-Prof. Dr. Thomas MüllER, ll.M., Universität Innsbruck

11.20 – 11.50 Naturschutz und Energiewende
Mag. Birgit SCHMIDHUBER, BA,  ÖKOBüRO – Allianz der Umweltbewegung 

11.50 – 12.10 Fragen und Diskussion

12.10 – 13.10 Mittagspause

Block 2 Gebiets- und Artenschutz
Moderation: Univ.-Prof. Dr. Thomas MüllER, ll.M., Universität Innsbruck

13.10 – 13.30 Aktuelle Entwicklungen im Artenschutzrecht
Dr. Dominik GERINGER, ehemals Univ.-Ass. Karl-Franzens-Universität Graz

13.30 – 13.50 Natura 2000 – Gebietsschutz 
Mag. Paul REICHEl, Niederhuber & Partner Rechtsanwälte GmbH

13.50 – 14.20 Absiedelung von geschützten Tierarten – Was geht (nicht)? 
GF Mag. Dr. Andreas MAlETzKy, ENNACON environment nature consulting KG

14.20 – 14.40 Fragen und Diskussion

14.40 – 15.10 Kaffeepause

Block 3 Spezialfragen aus der Praxis  
Moderation: Mag. Dominik GERINGER, ehemals Univ.-Ass. Karl-Franzens-Universität Graz

15.10 – 15.30 Artenschutz auf Sekundärstandorten 
DI Christian RAGGER, REVITAl Integrative Naturraumplanung GmbH

15.30 – 15.50 Schädigung von Tieren, Pflanzen und Lebensräumen im österreichischen 
Strafrecht
N.N.

15.50 – 16.10 Entschädigungen bei naturschutzrechtlichen Nutzungsbeschränkungen
DI Dr. Gerald SCHlAGER, Schlager.Ökologen+Ingenieure KG

16.10 – 16.30 Schlussdiskussion

Inhalt und Schwerpunkt der Veranstaltung:
Bei der Genehmigung von Projekten spielen die europarechtlichen Vorgaben aus Vogelschutz- bzw. Flora-
Fauna-Habitat-Richtlinie eine immer entscheidendere Rolle. Praktisch in jedem größeren UVP- oder Natur-
schutz-Verfahren nimmt der Schutz von Tieren, Pflanzen oder lebensräumen breiten Raum ein. Das zweite 
– die aktuelle Diskussion nach wie vor beherrschende – Thema sind Mitwirkungsrechte der Öffentlichkeit 
im Genehmigungsverfahren, wie sie sich aus der Aarhus-Konvention ergeben. 

Neben einem Überblick über die aktuelle verwaltungsgerichtliche Judikatur widmet sich das gegenständ-
liche Seminar genau diesen Fragestellungen: So wird die Rolle des Artenschutzes im Genehmigungsver-
fahren bzw. die Rolle von Natura 2000 genauso untersucht, wie ein Überblick über den Status quo der Öf-
fentlichkeitsbeteiligung im Naturschutzrecht gegeben wird. Abgerundet wird das Seminar durch Einblicke 
in das System von CEF-, Ausgleichs- und Minderungsmaßnahmen anhand praktischer Beispiele sowie dem 
Thema Artenschutz auf Sekundärstandorten. Schlussendlich soll auch ein Überblick über die einschlägigen 
Bestimmungen des österreichischen StGB zum Schutz von Tieren, Pflanzen und lebensräumen gegeben 
und auch die Problematik der Entschädigungen bei naturschutzrechtlichen Nutzungsbeschränkungen be-
leuchtet werden.

So bietet das ÖWAV-Seminar „Naturschutzrecht in der Praxis“ einen grundlegenden Überblick über den 
einschlägigen naturschutzrechtlichen Rahmen und eine Anleitung, wie naturschutzrechtliche Verfahren 
erfolgreich durchgeführt werden können. Der Bogen spannt sich dabei über die richtige fachliche wie 
rechtliche Vorbereitung und das Verfahren selbst bis hin zu Beispielen für erfolgreiche Umsetzungen nach 
Erteilung der Bewilligung.

Zielgruppe:
Sachverständige, Planer:innen, Projektant:innen, bauausführende Firmen, Vertreter:innen von Behörden, 
Rechtsanwaltskanzleien, Gemeinden, Universitäten, Interessensgruppen, Umweltanwaltschaften und NGOs.

Öffentliche Anreise:
U2-Station „Donaumarina“ – Autobusse der linie 77A, 79A und 79B – Flughafenbus Vienna Airport lines. 
Stationen unmittelbar vor dem Haus. Fahrplanauskunft der Wiener linien: www.wienerlinien.at
Die Fahrzeit in die Innenstadt (Stephansplatz) beträgt ca. 15 Minuten (U2 bis „Praterstern“ und dann mit der 
U1 bis „Stephansplatz“).

Vienna Airportlines - in nur 20 Minuten vom Flughafen zum Seminar- und Veranstaltungszentrum Catama-
ran. Fahrplan http://www.postbus.at/de/Flughafenbus/

Mit dem PKW:
Autobahn A23 - Abfahrt „Handelskai“. Kostenpflichtige Parkmöglichkeit im Parkhaus „DONAUMARINA“ (AP-
COA), Wehlistraße 350, 1020 Wien. http://www.apcoa.at/

Bitte beachten Sie die flächendeckende Kurzparkzone im 2. Bezirk. An Werktagen ist das Parken in
der Zeit von 9 bis 22 Uhr gebührenpflichtig. Parkdauer: 2 h. https://www.wien.gv.at/verkehr/parken/kurz-
parkzonen/bezirk02.html

Hinweise zur lage, Anreise und Parkmöglichkeiten können Sie auch dem folgenden link entnehmen:
https://www.veranstaltungszentrum.wien/


